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§ 703 UGB
 UGB - Unternehmensgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 21.02.2026

Die Havereiverteilung tritt nur ein, wenn sowohl das Schi. als auch die Ladung, und zwar jeder dieser Gegenstände

entweder ganz oder teilweise wirklich gerettet worden ist.

In Kraft seit 01.03.1939 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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